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Amtsblatt
mit den Ortschaften Brandhorst, Gohrau, Griesen, Horstdorf, Kakau, 
Oranienbaum, Rehsen, Riesigk, Vockerode und Wörlitz
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Neues aus dem Rathaus

Amtlicher Teil

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Oranien-
baum-Wörlitz,
seit dem 1. November 2020 können die Einwohner/-in-
nen in den bisher unterversorgten Gebieten in den Orts-
teilen Brandhorst, Goltewitz, Gohrau, Griesen, Horstdorf, 
Kakau, Riesigk, Stadt Wörlitz sowie in Teilen von Oranien-
baum schnelles Internet mit Geschwindigkeiten von min-
destens 50 Mbit/s und mehr erhalten. Bei dem Betreiber 
des Breitbandnetzes handelt es sich um wittenberg-net, 
ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Wittenberg. Für 
die Umsetzung des Vorhabens wurden über 50 km Glas-
faserleitungen verlegt sowie zahlreiche Verteilerschränke 
errichtet und mit entsprechender Technik ausgestattet.

Der gesamte Stadt-
wald unserer Stadt 
Oranienbaum-Wör-
litz hat erstmalig eine 
PEFC-Zertifizierung 
erhalten. PEFC steht 
für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung von 
Waldflächen. So soll 
sichergestellt wer-
den, dass das Öko-
system Wald auch 
noch für nachfolgen-
de Generationen als 
Schutz-, Nutz- und 
Erholungsraum zur 

Verfügung steht. 
Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz ist die erste Kommune 
im Landkreis Wittenberg, die diese Zertifizierung erhalten 
hat. Für Aufforstungen und die Wiederherstellung der 
Waldwege sind Fördermittelanträge gestellt und die er-
forderlichen Genehmigungen beantragt.
Bezüglich der geplanten Deponie in Jüdenberg, wird die 
Heidewasser GmbH als unser Trinkwasserunternehmen, 
weitere juristische Schritte prüfen. Dies wird mit negati-
ven Einfluss der geplanten Deponie auf das Trinkwasser-
einzugsgebiet des Wasserwerkes Oranienbaum begrün-
det.
Anfang Dezember hat unsere Stadt den Fördermittelbe-
scheid zur Konzepterstellung und Schaffung einer Stelle 
für einen kommunalen Klimaschutzmanager erhalten. 
Somit können weitere Schritte eingeleitet werden, damit 
das Projekt ab April 2021 (für drei Jahre) starten kann und 
wir auch in diesen Bereich die erforderliche fachliche Un-
terstützung erhalten.
Des Weiteren erfolgte anhand einer schriftlichen Stadt-
ratssitzung am 16. Dezember 2020 eine Vergabe der 
Planungsleistung zur Erstellung eines IGEK‘s (Integrier-
tes Gemeindliches Entwicklungskonzept) für die Stadt 
Oranienbaum-Wörlitz. Die Fördermittelanträge zum Bau 
des geplanten Spielplatzes in Wörlitz wurden im Dezem-
ber gestellt. Mit dem Bau soll voraussichtlich im Jahr 2021 
begonnen werden. Die Ausschreibungen zum Innenaus-
bau des neuen Rathauses werden vorbereitet, so dass 
die Maßnahmen im 1. Quartal 2021 fortgeführt werden 
könnten.

Des Weiteren wurden mit der schriftlichen Stadtratssit-
zung vom 16. Dezember 2020 die Weichen für die neue 
Gesellschaft „Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz 
gemeinnützige GmbH“ zwischen der Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz und der Tourismusgesellschaft Wörlitz-Orani-
enbaum mbH gestellt. Mit dieser künftigen Zusammen-
arbeit, bisher einmalig im Land Sachsen-Anhalt, soll die 
Vermarktung und die touristische Bekanntheit unseres 
Welterbes und der dazugehörigen Ortschaften verbes-
sert und auf eine neue Qualitätsstufe angehoben werden.
Mitte Dezember 2020 ist die ergänzte Infektions-
schutzrechtliche Allgemeinverfügung des Landkrei-
ses Wittenberg zum Schutz bzw. Verhinderung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie die 
9. Eindämmungsverordnung in Kraft getreten. Genaue 
Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt 
Oranienbaum-Wörlitz (www.oranienbaum-woerlitz.de).
Unsere Integrative Sprach-Kita „Villa Sonnenschein“ 
im OT Stadt Wörlitz gehört zu den Finalisten der bun-
desweiten Kategorie „Kita des Jahres“. Zehn Kitas haben 
es ins Finale des Deutschen Kita-Preises 2021 geschafft. 
In diesem Jahr standen die Menschen in der Kindertages-
betreuung vor neuen und herausfordernden Verände-
rungen. Viele haben sich noch stärker engagiert, damit 
die Kinder vor Ort bestmöglich aufwachsen können. Die 
Preisträger werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben.

Ich wünsche ich Ihnen ein glückliches und vor allem ge-
sundes neues Jahr 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Maik Strömer
Bürgermeister

Urkunde der PEFC-Zertifizierung des Stadtwaldes Oranien-
baum

Inbetriebnahme des Breitbandnetzes 
der wittenberg-net im Stadtgebiet.
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Wichtige Rufnummern
Notrufe
Einsatzleitstelle Landkreis (Feuerwehr
und Rettungsdienst) 112
Polizei 110
Polizei Oranienbaum 034904 323176
Polizeirevier Wittenberg 03491 4690
Landkreis Wittenberg - in dringenden
Fällen telefonisch erreichbar unter 03491 479-0
Stadt Oranienbaum-Wörlitz
Zentrale
Fax

034904 4030 
034905 4020 
034904 40333 
034905 40299

envia Störungs-Hotline 0800 2305070
MITGAS 0180 22009
Kabelfernsehen Oranienbaum 030 25777777
Verein Ein Heim für Tiere Dessau und 
Umgebung e. V.
Schwarzer Stamm 11
06842 Dessau-Roßlau 0177 5961366
Wasser - Heidewasser GmbH
- während Dienstzeit
- außerhalb der Dienstzeit

03923 610415 
039207 95090

Abwasser - WZV
- während Dienstzeit
- außerhalb der Dienstzeit

034904 4160 
0177 3245309

Forstamt Annaburg 035385 3131
Bereitschaftsdienst der 
Stadt Oranienbaum Wörlitz 
über Leitstelle Landkreis Wittenberg 03491 19222
Arztbereitschaften ohne Vorwahl 
nach Dienstschluss 116117
Zahnarztbereitschaft nach Dienstschluss 
über Leitstelle Landkreis Wittenberg 034926 585943

ab Freitag 
18.00 Uhr
Sonnabend und 
Sonntag 
9.00 - 11.00 Uhr

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag geschlossen
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer 
Vereinbarung

Alle aktuellen Stellenausschreibungen entnehmen Sie bitte 
aus unserer Internetseite „oranienbaum-woerlitz.de“
unter der Kategorie „Aktuelles & Ortsteile“

Zu tagesaktuellen Entwicklungen können Sie sich auf unserer 
Internetseite www.oranienbaum-woerlitz.de informieren.

Sprechstunden der Ortsbürgermeister
Brandhorst
Ortsbürgermeister
Fabian Wendt

Nach Vereinbarung
Tel.: 034904 4030

Griesen
Griesener Dorfstraße 36
Ortsbürgermeisterin
Anke Mucha

Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034905 20227

Gohrau
Kreisstraße 7
Ortsbürgermeister
Carsten Stolze

Nach Vereinbarung
Tel.: 0176 20948963

Horstdorf
Dorfstr. 112
Ortsbürgermeister
Lars Dräger

Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034904 20201

Kakau
Ortsbürgermeister
Michael Lindemann

Nach Vereinbarung
Tel.: 034904 4030

Oranienbaum
Franzstraße 1
Ortsbürgermeister
Michael Marks

Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034904 4030

Rehsen
Rehsener Str. 1
Ortsbürgermeister
Holger Tehsmer

Donnerstag 
17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034905 20403

Riesigk
Wallstraße 26
Ortsbürgermeister
Marec Henze

Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034905 22199

Vockerode
Baumschulenweg 7
Ortsbürgermeister
Rüdiger Schmidt

Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034905 30482

Wörlitz
Erdmannsdorffstr. 87
Ortsbürgermeisterin
Erika Miertsch

Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 034905 4020

Der Besuch der Bürgermeistersprechstunden ist nur 
unter Einhaltung von Hygienebestimmungen möglich  
und soll unter vorheriger Terminabsprache erfolgen.
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Stadt Oranienbaum-Wörlitz

Sprechzeiten der Polizei  
der Stadt Oranienbaum-Wörlitz

Die Regionalbereichsbeamten des Polizeireviers Witten-
berg, Regionalbereich Oranienbaum-Wörlitz sind täglich 
von Montag bis Freitag telefonisch von 06:00 bis 15:00 Uhr 
unter folgenden Telefonnummern erreichbar:
Dienststelle: 034904 323176
Herr Gehre: 0170 3610651
Frau Vanak: 0170 3609773
Ein persönlicher Termin kann nur nach vorheriger telefo-
nischer Absprache erfolgen.

Amtlicher Teil

Strafverteidiger-Notdienst des  
Anhaltischen Anwalt Vereins e. V.

Der Strafverteidiger-Notdienst ist unter den Rufnummern 
0175 7833334 oder 0170 6422269 jeweils Montag - Don-
nerstag von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr und am Wochenende 
von Freitag 16.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr zu erreichen.
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Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
der Wahlkreise 26 und 27 für die Landtagswahl 2021 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

Die Wahl zum Achten Landtag von Sachsen- Anhalt findet 
am Sonntag, dem 06. Juni 2021 

in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 
statt. 
 

1. Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
Mit Bekanntmachung vom 09. Oktober 2020 (MBl. LSA Nr. 37/2020 S. 388) hat die Landeswahlleiterin 
des Landes Sachsen-Anhalt zur Einreichung der Kreis- und Landeswahlvorschläge für die Landtagswahl 
am 06. Juni 2021 aufgefordert. 
Gemäß § 28 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) fordere ich hiermit zur möglichst früh-
zeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge für die Wahlkreise 26 und 27 für die Landtagswahl am 06. 
Juni 2021 unter folgender Adresse auf: 

Kreiswahlleiter 
der Wahlkreise 26 und 27 

Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau. 

 

Die Einreichungsfrist für Kreiswahlvorschläge endet gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 des Wahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (LWG) am Montag, dem 19.04.2021, 18:00 Uhr. 
 

Kreiswahlvorschläge dürfen von Parteien und Einzelbewerbern - Bewerber, die nicht für eine Partei auf-
treten - eingereicht werden. 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 6 der LWO eingereicht werden. Er muss ent-
halten: 
 Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die Anschrift (Haupt-

wohnung) des Bewerbers, 
 den Namen der einreichenden Partei, und sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. 
 

Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. 
 

In einem Kreiswahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer wählbar ist und seine Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist unwiderruflich. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
kreis und in diesem Wahlkreis nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Eine Mehrfachkandida-
tur in Wahlkreisen ist ausgeschlossen. 
Gemäß § 19 Abs. 1 LWG kann als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt wer-
den, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und hierzu in einer einheitlichen Mitgliederversammlung 
zur Wahl eines Bewerbers von den im Wahlkreis zum Zeitpunkt ihres Zusammentretens zum Landtag 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei gewählt worden ist. Dies kann auch durch Delegierte gesche-
hen, die von den Mitgliedern aus ihrer Mitte in geheimer Wahl zur Wahl eines Bewerbers gewählt wor-
den sind. 
 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Lan-
desverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Landesverband, so muss der Kreiswahlvorschlag von den Vor-
ständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend un-
terzeichnet werden.  
Kreiswahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen gemäß § 14 Abs. 3 LWG von mindestens 100 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises einschließlich von diesem selbst persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein. 
 

Kreiswahlvorschläge von Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages nicht aufgrund eines zu-
rechenbaren Wahlvorschlages mit mindestens einem im Land Sachsen-Anhalt gewählten Abgeordneten 
im Deutschen Bundestag oder im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sind, bedürfen der persönlichen 
und handschriftlichen Unterschrift von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises (§ 14 Abs. 2 
Satz 3 LWG). Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. 
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Von der Pflicht zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften nach § 14 Abs. 2 LWG sind gemäß der 
Bekanntmachung der Landeswahlleiterin vom 06. Mai 2020 (MBl. LSA Nr. 18/2020 S. 168) folgende Par-
teien befreit: 
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 
- Alternative für Deutschland (AfD) 
- DIE LINKE (DIE LINKE), 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
- Freie Demokratische Partei (FDP). 
 

Die Unterstützungsunterschriften für einen Kreiswahlvorschlag müssen nach § 30 Abs. 3 LWO auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 7 der LWO erbracht werden. Die Formblätter werden auf Anforderung 
vom Kreiswahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektro-
nisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vorname und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird 
anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines 
Postfaches genügt nicht (§ 30 Abs. 3 Nr. 1 LWO). Ferner ist bei Parteien deren Name, sofern eine Kurz-
bezeichnung verwendet wird, auch diese, anzugeben. Bei Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, 
ist die Bezeichnung „Einzelbewerber“ anzuführen. 
Parteien haben bei der Anforderung der Formblätter gegenüber dem Kreiswahlleiter zu bestätigen, dass 
der Bewerber bereits nach § 19 Abs. 1 LWG aufgestellt worden ist. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig. Die Ausgabe der Formblätter an Parteien darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass der 
Landeswahlausschuss die Feststellung nach § 17 Abs. 2 LWG getroffen hat. 
Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 LWG darf ein Wahlberechtigter nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. 
Hat er mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine Unterschriften auf Kreiswahlvorschlä-
gen, die bei der Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 
 

Gemäß § 30 Abs. 4 LWO sind dem Kreiswahlvorschlag beizufügen: 
 die Erklärung des Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Kreiswahl-

vorschlag die Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat sowie eine Versicherung an 
Eides statt, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei 
ist (Anlage 9 der LWO), 

 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (An-
lage 10 zur LWO), 

 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers (Anlage 11 der LWO), 

 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Versicherung an Eides statt nach § 19 Abs. 4 Satz 2 
LWG (Anlage 12 der LWO), 

 die erforderlichen Unterstützungsunterschriften und Wahlrechtsbescheinigungen, sofern der Kreis-
wahlvorschlag gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 LWG von mindestens 100 wahlberechtigten Per-
sonen des Wahlkreises unterzeichnet sein muss (Anlage 7 LWO). Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts nach der Anlage 8 LWO sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden (§ 30 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 
LWO). 

 

Zu Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge verweise ich im Übrigen auf § 14 LWG und § 30 LWO. 
Alle Anlagen müssen als Originale vorliegen; eine Übermittlung an den Kreiswahlleiter auf elektroni-
schem Weg (zum Beispiel durch E-Mail) reicht nicht aus. Die für die Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge erforderlichen Vordrucke sind beim Kreiswahlleiter erhältlich oder können aus dem Internet unter 
www.wahlen.sachsen-anhalt.de (Rechtsgrundlagen) heruntergeladen werden. 
 

2. Mängelbeseitigung 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (19.04.2021. 18:00 Uhr) können nur noch Mängel an sich gültiger 
Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 

a) die Form und Frist des § 14 Abs. 1 Satz 2 LWG nicht gewahrt ist, 
b) die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen, 
c) bei einem Parteivorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 17 Abs. 2 LWG erforderliche 

Feststellung abgelehnt ist oder die Nachweise des § 19 LWG nicht erbracht sind, 
d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 

Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages ist jede Mängelbeseitigung aus-
geschlossen. 
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Das Fundbüro informiert

Folgende Gegenstände wurden dem Fundbüro übergeben

Nr. gefunden am Fundsache
08/2020 16.07.2020 in Wörlitz Kinder-Buggy, schwarz mit seitlicher Aufschrift
09/2020 03.08.2020 1 Schlüssel mit Schmuckanhänger u. kurzes Schlüssel-

band Tarnfarben
10/2020 06.08.2020 1 Sicherheitsschlüssel
11/2020 23.08.2020 in Vockerode Schlüsselbund, 2 Sicherheitsschlüssel mit schwarzem 

Anhänger
12/2020 22.09.2020, Briefkasten Rathaus Oranienbaum Schlüsselbund, 2 Sicherheitsschlüssel mit schwarzem 

Schlüsselband
13/2020 19.09.2020, Brandhorst Schlüsselbund, 4 Sicherheitsschlüssel mit weißem, 

beschriftetem Schlüsselband
15/2020 26.08.2020, Elbradwanderweg zwischen Vockerode 

und Wörlitz
1 Schlüssel (Fahrrad)

16/2020 04.08.2020, Friedhof Goltewitz Handy, schwarz-weiße Umrandung in heller Hülle mit 
Aufdruck

18/2020 26.10.2020, in Oranienbaum, Marienstraße 1 Sicherheitsschlüssel mit weißem Werbeschlüsselan-
hänger

19/2020 Oranienbaum, Nähe Fa. Tennert, 
Richtung Goltewitz

Schmale Brille, schwarzes Gestell

20/2020 Weg Fa. Tennert, Richtung Goltewitz Brille, +2,50, schwarze Bügel
21/2020 abgegeben in der Fleischerei Ponzki, Oranienbaum Schlüsselbund, 3 Si.schlüssel + Flaschenöffner als An-

hänger

Folgende Verlustanzeigen wurden durch das Fundbüro aufgenommen

Nr. verloren am Verlustort Verlustgegenstand
17/2020 12.06.2020 Wörlitzer Park Silberne Halskette, Mittelteil verschlungen
18/2020 Woche 26 Wörlitzer Park, Nähe Schloss Ovale Silberbrosche
21/2020 01.07.2020 Schleesen/Naderkau (Wald) Rote Damenjacke
22/2020 30.07.2020 Försterstraße, Nähe Bäcker Nitz Kleiner schwarz-roter Lederbeutel, 

oben mit Kordel verschließbar
23/2020 18.07.2020 Wörlitz Handy Huawei P 9
24/2020 18.08.2020 Wörlitzer Park Brille, Rahmen dunkel Holzoptik
25/2020 10.09.2020 Oranienbaum Brauerstraße/

Schloßstraße
1 Sicherheitsschlüssel mit Anhänger
 in Form einer gestrickten Socke

26/2020 15.09.2020 Zwischen Vockerode und Witten-
berg

Renault-Autoschlüsselkarte 
in brauner Handyhülle

27/2020 23.09.2020 Oranienbaum, Richtung Goltewitz, 
Nähe Bach

Schlüsselbund, Autoschlüssel + Sicherheits-
schlüssel mit schwarzem Autohaus-Plaste-
beutelanhänger

28/2020 08.10.2020 Biosphärenreservat Handy Samsung mit schwarzer Klapphülle
29/2020 17.10.2020 Bushaltestelle „Neue Reihe“ Wörlitz Kamera Panasonic Lumix
31/2020 08.09.2020 Wörlitz, Grabengasse Ehering Weissgold 585
32/2020 08.11.2020 Schlüsselbund, 4 Sicherheitsschlüssel, 

1 Fahrradschlüssel, messsingfarben
33/2020 10.11.2020 Oranienbaum, Rüddigerstraße, 

Franzstraße
Schlüsselbund am schwarzen Textilband, 
3 Sicherheitsschlüssel (rote Umrandung) 
und 1 schwarzer Fahrradschlüssel

Ihre Medienberaterin vor Ort

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

034954 21539
Mobil: 0171 4144035 | Fax: 03535 489-231 

karin.berger@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Karin Berger
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Altersjubilare

Herzliche Glückwünsche
OT Gohrau
24.01. Herr Hähnel Rainer 75. Geburtstag
29.01. Frau Busse Lilli 90. Geburtstag
06.02. Herr Schmidt Reinhard 70. Geburtstag
11.02. Frau Rasch-Ebenrecht Renate 70. Geburtstag
OT Kakau
02.02. Frau Woitzik Heide-Marie 75. Geburtstag
OT Oranienbaum
17.01. Frau Müller Martha 90. Geburtstag
22.01. Frau Grosch Helga 85. Geburtstag
22.01. Herr Grunicke Josef 90. Geburtstag
22.01. Herr Hruby Werner 75. Geburtstag
26.01. Herr Häusler Manfred 80. Geburtstag
28.01. Frau Bothe Elfriede 70. Geburtstag
03.02. Frau Lehmann Annelie 75. Geburtstag
04.02. Herr Holecek Rudolf 80. Geburtstag
04.02. Herr Schubert Ernst-Jürgen 70. Geburtstag
10.02. Frau Ludwig Rosemarie 70. Geburtstag
10.02. Frau Uhlig Gerda 90. Geburtstag
11.02. Frau Richter Gerda 90. Geburtstag
13.02. Herr Drost Werner 85. Geburtstag
OT Riesigk
31.01. Frau Johannes Sigrid 70. Geburtstag
03.02. Frau Schulze Bärbel 70. Geburtstag
OT Vockerode
24.01. Herr Krug Michael 70. Geburtstag
31.01. Herr Grützner Frank 70. Geburtstag
10.02. Frau Piechowski Karin 70. Geburtstag
OT Wörlitz
18.01. Frau Schnee Elfriede 95. Geburtstag
20.01. Frau Lange Rosemarie 80. Geburtstag
23.01. Frau Zoerner Undine 70. Geburtstag
24.01. Frau Jähner Ursula 80. Geburtstag
26.01. Herr Johannes Wolfgang 70. Geburtstag
27.01. Frau Kettmann Elsbeth 95. Geburtstag
31.01. Herr Haupt Peter 75. Geburtstag

Sonstiges
Wasserzweckverband   Oranienbaum-Wörlitz, 09.11.2020
Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode

Beschluss der Verbandsversammlung  
des Wasserzweckverbandes 

Nr. V 11/2020
Gegenstand: Wirtschaftsplan 2021
Beschluss:  Auf Grund des § 16 des Gesetzes über kom-

munale Gemeinschaftsarbeit GKG LSA i. F. 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 
(GVBl. LSA S. 81), in der zurzeit geltenden 
Fassung, i. V. m. §§ 15-17 des Gesetzes über 
die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) 
vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446), in der 
zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 3 u. 4 
der Verordnung über die Wirtschaftsführung 
und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe 
(Eigenbetriebsverordnung-EigBVO LSA) i. F. 
vom 25. Mai 2012 (GVBl. LSA S. 160) sowie den 
§ 6 der Verbandssatzung des Wasserzweck-
verbandes Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode 
vom 23.02.2011 in der zurzeit geltenden Fas-
sung beschließt die Verbandsversammlung 
den in der Anlage beigefügten Wirtschafts-
plan für das Jahr 2021 mit seinen Anlagen.

§ 1 
Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden fest-
gesetzt:
im Erfolgsplan 3.002.500,00 € in den Erträgen

2.958.500,00 € in den Aufwendungen
im Vermögensplan 1.334.000,00 € in den Einnahmen

1.334.000,00 € in den Ausgaben

§ 2 
Kreditaufnahmen

Im Jahr 2021 sind zur Finanzierung von Investitionen keine 
Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über 
Eigenmittel.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

§ 5 
Verbandsumlagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird keine Verbandsumlage erhoben.

§ 6 
Wirtschaftsplan 2021 der OWV  

Abwasserreinigungs- und  
Dienstleistungsgesellschaft Oranienbaum mbH

Der Wirtschaftsplan 2021 der OWV Abwasserreinigungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft Oranienbaum mbH ist als Anlage 
zum Wirtschaftsplan des Wasserzweckverbandes zu führen.

1. Änderung der Satzung über den  
vollständigen oder teilweisen Ausschluss 
der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß  

§ 79 a des Wassergesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt

Aufgrund des § 79 a des Wassergesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (WG LSA) in der Neufassung vom 16.03.2011 (GVBI. 
LSA 2011, S.492) in der derzeit Zeit gültigen Fassung in Ver-
bindung mit den §§ 5, 8, des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA 2014 S. 288) in der zur Zeit gültigen Fassung sowie dem 
Abwasserbeseitigungskonzept des Wasserzweckverbandes 
„Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode“ vom 18.12.2006 in der 
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überarbeiteten Fassung vom 11.05.2015 -Beschluss Nr. V 
02/2015- hat die Verbandsversammlung des Wasserzweck-
verbandes „Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode“ in der Sitzung 
am 07.12.2020 folgende Änderung beschlossen:

§ 1 
Sachliche Änderung

Auf Grund der Genehmigung der 2. Fortschreibung des 
Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes - Überarbeitung 2015 – 
vom 09. September 2020, wird die Anlage 1 zum § 2 Abs. (1), die 
Bestandteil dieser Ausschlusssatzung ist, neu gefasst.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
gabe in Kraft. Gleichzeitig treten die entsprechenden Vor-
schriften in der bisher gültigen Satzung außer Kraft.

Oranienbaum-Wörlitz, den 07.12.2020
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Wir hoffen, euch dann alle am 01.05.2021 gesund und mun-
ter zu unserem Familienfest auf dem Vereinsgelände am 
Waldhaus begrüßen zu dürfen.

Bis dahin: Ranjnboom Helau!

Lokaler Teil

Hallo, kleiner Weihnachtsbaum!
„Hallo kleiner Weihnachtsbaum,
ach bist du schön, es ist ein Traum!
Du hast dich wirklich fein gemacht
für diese ganz besondere Nacht.
Wie nett, dass du jetzt bei uns bist,
im Wald wirst du bestimmt vermisst.
Wir freuen uns, dich hier zu sehen
und sagen dir ein Dankeschön.“

(Quelle „persönliche Note“)

Ein ganz besonderer Dank 
geht auch an unseren Ortsbür-
germeister Herr Lindemann, 
der uns den schönsten Baum 
beschert hatte, der im Advent 
den Kindergarten schmückte.
Bunt angeputzt von allen Kin-
dern, so hoch die Arme reich-
ten, weckte er Weihnachtsge-
fühle. So voll gefüllt wie ein 
Adventskalender endete unser 
Jahr in der Kita. Weihnachtslie-
der und Plätzchenduft durften 
nicht fehlen. Zwei Lebkuchen-
brüder suchten den Weih-
nachtsmann, die Holzwerkstatt 
öffnete und viel Kreatives entstand durch Kinderhand.
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Heimwerkern, die uns 
mit unzähligen Baumscheiben aller Art versorgten, die wir 
nun übers ganze Jahr für tolle Ideen nutzen können.

Oma Schneider hatte uns mit 
einem märchenhaften Wichtel 
aus Tannengrün überrascht. 
Ein Danke an dieser Stelle! 
Ihre Auftragsbücher sind nun 
sicher voll bis zum nächsten 
Weihnachtsfest.
Und du liebe Iduna, hattest 
den geheimnisvollsten und 
wichtigsten Job zu dieser Zeit … 
pssst, nicht den Kindern vor-
lesen: Sie huschte als Weih-
nachtsmann über den Hof. Ein 
großes Dankeschön an unsere 
Eltern und all diejenigen, die 
uns bis zum Jahresende unter-

stützten! Danke an alle, die uns zur Weihnachtszeit bedacht 
und überrascht haben! Wir wünschen allen für das neue Jahr 
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit!!!

Neujahrsgrüße von den kleinen und  
großen „Sonnenblumen“ aus Kakau

Vereine und Verbände

Ranjenboomer Karneval
Liebe Narren und Narrenesen des Ranjnboomer Karnevals,
wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr und hoffen, 
dass ihr alle gut reingerutscht seid.
Nun zu den weniger erfreulichen Nachrichten. Bis zum 
Schluss hatten wir gehofft, mit euch die 5. Jahreszeit doch 
noch feiern zu können. Leider sehen wir uns allerdings nun 
dazu gezwungen, sowohl unsere Galaveranstaltung am 
23.01.2021 als auch auch die Rosenmontagsveranstaltung 
am 15.02.2021 abzusagen.

Volkssolidarität
Regionalverband Elbe-Saale, Ortsgruppe Oranienbaum

Wir wünschen allen Seniorinnen und Senioren 
ein gesundes neues Jahr 2021!

Wir hoffen auf eine baldige Normalisierung der Pandemie-
Lage und wünschen uns eine Wiederaufnahme des öffent-
lichen und gesellschaftlichen Lebens.
Bitte passen Sie bis dahin auf sich auf, bleiben Sie gesund 
und uns gewogen!

Informationen vom Angelverein 
Elbaue Wörlitz

Werte Anglerinnen und Angler,
wir wünschen allen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2021.

Fischereischein
Bitte an die Aktualisierung des Fischereischeines denken.

Fangkartenabgabe
Bis spätestens Ende Januar 2021 müssen sie uns vorliegen. 
Sonst gibt es eine Strafgebühr. Nutzt zur Abgabe unseren 
Briefkasten.

Jahreshauptversammlung und Beitragszahlung
Die Veranstaltungspläne wurden bereits verteilt.
Der bekanntgegebene Januartermin zur Jahreshauptver-
sammlung muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 
Es erfolgt zu gegebener Zeit eine Einladung.
Auf Grund der Pandemie ist es untersagt, sich zu treffen, was 
auch für Vereine gilt.
Einige Angler möchten gern während dieser Zeit angeln ge-
hen und benötigen die Unterlagen.
Für diese Fälle besteht die Möglichkeit der Überweisung und 
Einreichung der Unterlagen (Briefkasten).

Empfänger: AV Elbaue Wörlitz
IBAN: DE49 8055 0101 3300 0029 90
cod. Grund: Mitgliedsnummer/Name

Bitte achtet auch auf die Mitteilungen auf unserer Website 
und Aushänge.
Petri Heil!

Der Vorstand

Geburtstagsgrüße  
der AWO-Mitglieder

Wir gratulieren folgenden Mitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag, wün-
schen viel Gesundheit, Schaffenskraft 
und persönliches Wohlergehen!

am 05.01. Frau Katrin Rahn
am 14.01. Frau Anni Mehnert
am 15.01. Frau Sibylle Blum
am 20.01. Frau Rosemarie Lange
am 23.01. Frau Karola Schapitz
am 24.01. Frau Kahn Ute
am 25.01. Frau Maiwald Kathrin
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am 27.01. Frau Adelheid Bringezu
am 28.01. Frau Anneliese Kurths
am 28.01. Frau Erika Winter
am 28.01. Frau Sylvia Gernoth
am 29.01. Frau Heidemarie Lehmann
am 01.02. Frau Cornelia Jödicke

Die Freiwillige Feuerwehr 
Vockerode gratuliert  

zum Geburtstag
Januar

am 24.01. Kamerad Oliver Gödel
am 26.01. Kamerad Ricardo Janoth
am 26.01. Kamerad Holger Schmidt
am 30.01. Kameradin Isabell Henkel
am 30.01. Kamerad Jan Wieczorek

Anzeige(n)


